
 

 
Muster eines ausgedruckten 

Steuerbarcodes 
 

Barcode verschlüsselt Steuerdaten 
 
 

Das kennen die Bürger aus dem Supermarkt: Die Kassiererin 
zieht Waren mit Barcode über einen Scanner; in 
Nullkommanichts erscheint der Rechnungsbetrag. Dieses 
Prinzip macht sich jetzt auch die Finanzverwaltung zu Nutze. 
Mit dem „Elster-Barcodeverfahren“ können Steuerdaten 
vom Nutzer verschlüsselt und in den Finanzämtern direkt 
abgerufen werden. 
  
Das neue Verfahren wird in Nordrhein-Westfalen und Bremen 
ab dem Veranlagungszeitraum 2003 eingesetzt. Um es zu 
nutzen, brauchen die Steuerzahler die kostenlose „Elster“-
Software, die eine Codierung der Angaben vornimmt. Dieser 
Barcode wird als zusätzliche Seite zusammen mit der 
komprimierten Steuererklärung ausgedruckt. Im Finanzamt 
wird diese Barcodeseite sofort nach dem Eingang 
eingescannt, damit die Daten dem Bearbeiter umgehend zur 
Verfügung stehen. 
  
Wer bisher seine Steuererklärung auf elektronischem Weg der 
Finanzverwaltung übermitteln wollte, war dazu auf eine 
Internetverbindung angewiesen. Damit waren PC-Besitzer, die 
noch nicht „online“ sind, von der Nutzung von Elster und den 
damit verbundenen Vorteilen – etwa eine schnellere 
Bearbeitung und eine reduzierte Belegvorlage – 
ausgeschlossen. Weitere Vorteile: Probleme mit einer 
eventuell eingesetzten Firewall können nicht auftreten. Und: 
Ein Update kann zwar auf Wunsch durchgeführt werden, ist im 
Gegensatz zur Internetvariante aber nicht zwingend 
erforderlich. 
  
An der Bedienung der Software ändert sich nichts. Bei 
Eingabe einer nordrhein-westfälischen Steuernummer wird 
lediglich eine zusätzliche Schaltfläche angezeigt. Damit kann 
sich der Anwender zwischen der Übertragungsmöglichkeit via 
Internet oder dem Barcode entscheiden. Wurde die zweite 
Variante gewählt, folgt bei Ausdruck der komprimierten 
Erklärung automatisch die Barcodeseite. 
  
Die nordrhein-westfälischen Finanzämter bearbeiten mit 
„Elster“ übermittelte Erklärungen bevorzugt. Wer seine Daten 
– gegebenenfalls mit erforderlichen Belegen wie der 
Lohnsteuerkarte oder Kapitalertragssteuerbescheinigungen – 
auf diesem Weg übermittelt, erhält seinen Steuerbescheid 
bereits nach wenigen Wochen. 
  
Die neue Software ist kostenlos erhältlich: Im Internet als 
Download unter http://www.elsterformular.de/ oder auf CD bei 
den Finanzämtern. 
 
Quelle: Finanzreport NRW: 12/2003  
QS QualitySoft dankt für die Abdruckerlaubnis. 

 

 

 

Wir lesen die Barcodes! 
 

Auf Basis des Produktes 
QS-DocumentAssembler 

wurde das Projekt realisiert. 
 

Näheres zu unseren Tools 
und eine Test-Software für 
die Barcode Erkennung bei 
http://www.qualitysoft.de 
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